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                           Häckselordnung 
 

der Maschinenring Agrarservice GmbH & Co KG 

Häckselgemeinschaft Hannover – Land 
 

 

Die Einsatzkoordination der Erntemaschine übernimmt die Geschäftsführung sowie die weiteren 

Mitarbeiter im Rahmen der Maschinenringarbeit. Die Maschinen sind mit Mobiltelefonen  und Sprechfunk 

ausgerüstet. Kurzfristige Verständigungsabsprachen finden zwischen Einsatzleiter bzw. Häckslerfahrer und 

Gesellschafter statt. 

 

Vor den Erntearbeiten sollten alle Einzelflächen dem Maschinenring Hannover-Land e.V. mitgeteilt 

werden. In Absprache mit dem jeweiligen Anbauer werden die Einsatzbedingungen für den Häcksler 

geprüft. Der MR Hannover-Land versendet hierzu ggf. geeignete Unterlagen an den Gesellschafter, in 

denen die Schlaggrößen der einzelnen Flächen, Bezeichnungen sowie mögliche Bemerkungen eingetragen 

werden können und in einem entsprechenden Kartenausschnitt die Schläge eingetragen werden. Die derart 

zurückgesendeten Unterlagen dienen der Einsatzplanung sowie während der Ernte als Einsatzunterstützung 

für die Fahrer. Bei der Grasernte ist vor dem Mähen ein Häckseltermin mit dem Einsatzleiter in der MR 

Geschäftsstelle zu vereinbaren. 

 

Die GmbH & Co KG stellt die entsprechend der Auslastung benötigten Fahrer und das Wartungspersonal 

ein, bzw. bedient sich der Vermittlung des Maschinenringes Hannover – Land e.V. Alle Fahrer sind für die 

Pflege und Wartung der Maschine zuständig. 

 

Von allen Beschäftigten werden Arbeitstagebücher nach Maßgabe der Geschäftsführung geführt. 

Darin ist unter anderem der Bewirtschafter, die Schlagbezeichnung der bearbeiteten Flächen und deren 

Größe lt. Hektarzähler sowie die Dauer der Arbeitsleistung einzutragen. Die getankten Kraftstoffmengen 

werden in einem Tankbuch entsprechend registriert. Durchgeführte Reparaturen und Wartungen mit 

Zeitaufwand sowie sonstige Besonderheiten werden ebenfalls festgehalten. 

 

Die Unterbringung der Maschinen, Wartung, Pflege, Instandhaltung und Reparatur von Maschinen sowie 

die Versorgung mit Betriebsstoffen veranlasst die Geschäftsführung in Absprache mit dem Beirat. 

 

Die Verrechnung der Arbeitskosten mit den Gesellschaftern findet auf Basis tatsächlich entstandener 

Kosten und entsprechender Gesellschafter- und Beiratsbeschlüsse statt. Das Arbeitstagebuch dient am Ende 

der Kampagne als Grundlage für die tatsächlich bei Gesellschaftern und Nichtgesellschaftern gehäckselten 

Flächen und dem damit entstandenem Zeitaufwand und Flächenaufwand, und ist somit für die Berechnung 

der Kostenanteile der Gesellschafter maßgebend. Einwände bezüglich der Aufwendungen in ha bzw. Std. 

sind innerhalb 4 Wochen nach Eingang der Abschlagsrechnung zu erheben. Nach Ablauf der Frist gelten 

auf der Abschlagsrechnung ausgewiesene ha- und Std-Werte vom Gesellschafter als anerkannt. 

 

Zur Deckung der laufenden Kosten werden entsprechende Abschlagszahlungen, bezogen auf die erwarteten 

Gesamtarbeitskosten je ha bzw, Stunde und Jahr und zeitnah nach dem Leistungsdatum, von den 

Gesellschaftern über den MR Hannover-Land im Lastschriftverfahren eingezogen und der Häcksel – KG 

gutgeschrieben. 

 

Abschläge werden je nach Arbeitsverfahren nach der geleisteten Arbeit wie folgt erhoben: 



 

Gras häckseln:     155,00 € je Std.  

Mais häckseln:      240,00 € je Std.  zuzügl. 110,00 €/ha 

Mähfrüchte häckseln:     220,00 € je Std.  zuzügl. 105,00 €/ha 

Häckselwagen kpl.    90,00 €/Std.  

Silierwagen kpl:     145,00 € je Std. 

Drillmaschine (75 cm)    55,00 € je ha 

Drillmaschine (45 cm)    62,00 € je ha 

Großschwader     130,00 € je Std. 

Packen pressen bis 1,00 m kpl.   2,20 €/ Stck.  

Packen pressen bis 1,25 m kpl.   2,90 €/ Stck.  

Packen pressen bis 1,50 m kpl.   3,50 €/ Stck.  

Packen pressen bis 1,75 m kpl.   4,20 €/ Stck.  

Packen pressen bis 2,00 m kpl.   4,90 €/ Stck.  

Packen pressen bis 2,25 m kpl.   5,50 €/ Stck.  

Packen pressen bis 2,50 m kpl.   6,20 €/ Stck.  

Ballen wickeln bis 1,3 m  kpl.  8,20 €/ Stck. 

Ballen wickeln bis 1,5 m  kpl.  9,50 €/ Stck. 

Ballen wickeln 0,70 x 1,20 x 1,50 m kpl. 9,50 €/ Stck. 

Ballen wickeln 0,70 x 0,80 bis 1,50 m kpl. 8,20 €/ Stck. 

 

Die tatsächlich entstandenen Verfahrenskosten der einzelnen Arbeitsverfahren werden nach dem Ende des 

Wirtschaftsjahres ermittelt und in einer Endabrechnung, unter Berücksichtigung der bereits gezahlten 

Abschläge, abgerechnet  

 

Vor dem Häckseln hat der Gesellschafter Abgrenzungen gleicher Kulturen zu Nachbarflächen für den 

Häckslerfahrer deutlich zu kennzeichnen, damit es nicht zum unbeabsichtigten Häckseln von angrenzenden 

Flächen kommt. 

Grenzsteine, Kanalschächte, Beregnungsrohre und ähnliche Hindernisse in den Flächen sind bei 

Häckselbeginn kenntlich zu machen und dem jeweiligen Fahrer anzuzeigen. 

Die Seitenräume und die Zufahrten der Ernteflächen sind bis auf 4 m Höhe von Ästen freizuhalten, damit 

keine Beschädigungen an den Maschinen entstehen. Ist dies nicht gegeben, haben die Fahrzeugführer die 

Anweisung diesen Bereich nicht zu befahren. Sollte der Gesellschafter darauf bestehen und in Folge treten 

Beschädigungen an den Fahrzeugen auf, die auf den diesbezüglichen Sachverhalt zurückgehen, so haftet 

der Gesellschafter. 

 

Bei Verlagerung der Häckselfläche außerhalb des Einzugsbereiches des MR Hannover – Land erlischt die 

Häckselverpflichtung seitens der GmbH & Co KG gemäß § 5 Abs. 2. Hiervon kann der Beirat Ausnahmen 

zulassen. 

 

Die Fahrer sind gehalten, in Absprache mit dem Anbauer und im Rahmen der Häckselbedingungen eine 

optimale Häckselqualität zu gewährleisten. 

Die Gesellschafter verpflichten sich, einen möglichst reibungslosen Einsatz der Maschinen mit zu 

unterstützen. 

 

Die GmbH & Co. KG kann Häckselarbeiten zu Informations- und Werbungszwecken zu regional üblichen 

und den Verhältnissen angepassten Kosten bei Nichtgesellschaftern übernehmen und durchführen. In der 

Regel gilt der Verrechnungssatz des Maschinenringes Hannover - Land. 

 

Soweit sich aufgrund von praktischen Erfahrungen neue Erkenntnisse ergeben, können diese Grundlagen 

der Häckselordnung von der Gesellschafterversammlung bzw. vom Beirat geändert oder ergänzt werden. 


